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Information für die Wasserversorgung zum Thema 

Trinkwassereinzugsgebieteverordnung 

 

...........................................................................................................  

Was ist neu? 

Die Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) ist am 
11. Dezember 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet worden 
und unmittelbar am Tag danach in Kraft getreten.  
(Siehe: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/346/VO.html) 

Die TrinkwEGV verfolgt das Ziel, das Grundwasser, das Ober-
flächenwasser und das Rohwasser in den Trinkwassereinzugs-
gebieten zu schützen und damit den Umfang der erforderlichen 
Aufbereitung von Rohwasser gering zu halten.  

 

Welche Änderungen werden für IWW-Kun-
den spürbar?  
Das Risikomanagement der Einzugsgebiete ist im Wesentlichen 

nach den Grundsätzen der DIN EN 15975-2 aufzustellen. Dazu 

werden umfangreiche Daten und Informationen benötigt. 

Je früher, desto besser! 

Die Wasserversorger haben bis 12.11.2025 Zeit, ihre Ein-
zugsgebiete erstmals zu bewerten und die Dokumentation an 
die zuständige Behörde zu übermitteln.  

Hierzu gehören 

• die Bestimmung und Beschreibung jedes Einzugsgebie-
tes,  

• eine Gefährdungsanalyse und Risikoabschätzung für 
      jedes Einzugsgebiet, 

• die Untersuchung lokal relevanter Parameter in Abhän-
gigkeit von der Wasserherkunft, der Gefährdung und dem 
Risiko sowie 

• die Festlegung des fortzuführenden Untersuchungspro-
gramms. 

 
Diese Schritte bedeuten einen erheblichen organisatori-
schen und zeitlichen Aufwand.  
Angesichts dessen empfehlen wir frühzeitig mit der Planung 
und Umsetzung zu beginnen.  

IWW begleitet Betreiber durch den gesamten 
Prozess! 
 
So kann Ihnen IWW helfen! 

Wir unterstützen Sie: 

• in der Abstimmung mit der zuständigen Behörde und definieren 

mit Ihnen die anzufragenden Informationen,  

• in der geographischen Beschreibung des Einzugsgebietes, der 

Flächennutzungsanalyse, der Identifikation potenzieller Gefähr-

dungen und der Risikoabschätzung, 

• in der Identifikation der lokal relevanten Untersuchungsparame-

ter, der Erstellung des Untersuchungsprogramms und in der 

Durchführung der Untersuchung sowie   

• in der Entwicklung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen 

und informieren über TRiM®online (https://www.trim-online.de). 

    

Sprechen Sie uns an – Wir unterstützen Sie gerne. 

 

Ansprechpartnerin bei IWW 

Ursula Karges  

Email u.karges@iww-online.de  

Tel. +49 208 40 30 3616 
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